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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §111;

WRG 1959 §50 Abs1;

Rechtssatz

Die Instandhaltungsp icht für Wasserbenutzungsanlagen richtet sich nach § 50 Abs 1 WRG 1959 primär nach

"rechtsgültigen Verp ichtungen anderer". Bestehen solche rechtsgültigen Verp ichtungen nicht, ist der

Wasserberechtigte zur Instandhaltung verp ichtet. Wasserberechtigter ist derjenige, der eine wasserrechtliche

Bewilligung für die Wasserbenutzungsanlage hat.
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